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Beschluss 
des Bundesrates 

Zweite Verordnung zur Änderung der Honigverordnung und 
anderer lebensmittelrechtlicher Vorschriften 

Der Bundesrat hat in seiner 1058. Sitzung am 17. Oktober 2025 beschlossen, der 

Verordnung gemäß Artikel 80 Absatz 2 des Grundgesetzes nach Maßgabe der sich 

aus der Anlage ergebenden Änderung zuzustimmen. 
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Anlage  
 

 

 
 

Ä n d e r u n g 

zur 

Zweiten Verordnung zur Änderung der Honigverordnung  

und anderer lebensmittelrechtlicher Vorschriften 

Zu Artikel 2 Nummer 8 (Anlage 1 zu § 1 Absatz 1, § 2 Absatz 1 bis 5, § 3 Absatz 1 

bis 3 und § 7 FrSaftErfrischGetrV)  

Artikel 2 Nummer 8 ist durch die folgende Nummer 8 zu ersetzen: 

‚8. Anlage 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt: 

Lfd.  
Nr. 

Bezeichnungen der 
Lebensmittel 

Herstellungsanforderungen 

„1.           a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fruchtsaft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Fruchtsaft ist das gärfähi-

ge, jedoch nicht gegore-

ne, aus dem genießbaren 

Teil gesunder und reifer 

Früchte (frisch oder durch 

Kälte haltbar gemacht) ei-

ner oder mehrerer 

Fruchtarten gewonnene 

Erzeugnis, das die für den 

Saft dieser Frucht/Früchte 

charakteristische Farbe, 

das dafür charakteristi-

sche Aroma und den da-

für charakteristischen Ge-
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schmack aufweist. Aroma, 

Fruchtfleisch und Zellen, 

die mit geeigneten physi-

kalischen Verfahren aus 

derselben Fruchtart ge-

wonnen wurden, dürfen 

im Saft wiederhergestellt 

werden. Das Mischen von 

Fruchtsaft mit Fruchtmark 

bei der Herstellung von 

Fruchtsaft ist zulässig. 

Der Brixwert des Frucht-

saftes muss dem des aus 

der Frucht gewonnenen 

Saftes entsprechen und 

darf nicht verändert wer-

den, ausgenommen bei 

Verschnitten mit dem Saft 

derselben Fruchtart. 

Bei Zitrusfrüchten stammt 

der Fruchtsaft vom Endo-

karp; Limettensaft kann 

jedoch auch aus der gan-

zen Frucht hergestellt 

werden. 

Werden Fruchtsäfte aus 

Früchten mit Kernen, Sa-

menkörnern und Schale 

hergestellt, dürfen Stücke 

oder Bestandteile von 

Kernen, Samenkörnern 

und Schale nicht im 

Fruchtsaft enthalten sein. 

Dies gilt jedoch nicht in 

Fällen, in denen Stücke 

oder Bestandteile von 
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b) 

 

 

 

 

 

 

 

Fruchtsaft aus Fruchtsaftkon-
zentrat 

Kernen, Samenkörnern 

und Schale nicht durch 

Verfahren der guten Her-

stellungspraxis entfernt 

werden können. 

b) Fruchtsaft aus Fruchtsaft-

konzentrat ist das Er-

zeugnis, das aus kon-

zentriertem Fruchtsaft im 

Sinne der Nummer 2 mit 

Trinkwasser wiederherge-

stellt wird, das die Anfor-

derungen erfüllt, die in der 

Trinkwasserverordnung 

vom 20. Juni 2023 (BGBl. 

2023 I Nr. 159), in der je-

weils geltenden Fassung, 

aufgeführt sind. 

Fruchtsaft aus Fruchtsaft-

konzentrat wird nur mit 

geeigneten Verfahren 

hergestellt, die die we-

sentlichen physikalischen, 

chemischen, organolepti-

schen und nährstoffbezo-

genen Merkmale eines 

durchschnittlichen, aus 

Früchten derselben Art 

hergestellten Saftes erhal-

ten. 

Aroma, Fruchtfleisch und 

Zellen, die mit geeigneten 

physikalischen Verfahren 

aus derselben Fruchtart 
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gewonnen werden, dürfen 

im Fruchtsaft aus Frucht-

saftkonzentrat wiederher-

gestellt werden. Das Mi-

schen von Fruchtsaft oder 

konzentriertem Fruchtsaft 

mit Fruchtmark oder kon-

zentriertem Fruchtmark 

bei der Herstellung von 

Fruchtsaft aus Fruchtsaft-

konzentrat ist zulässig.  

Bei Traubensaft dürfen 

die Weinsäuresalze, die 

bei der Herstellung abge-

trennt wurden, wieder zu-

gefügt werden.“ 

b) Nummer 5 wird durch die folgenden Nummern 5 bis 7 ersetzt: 

„< … Tabelle weiter wie Vorlage … >“ ‘ 

Begründung: 

In der durch die vorliegende Verordnung umzusetzenden Richtlinie (EU) 
2024/1438 wird auf die Richtline (EU) 2020/2184 Bezug genommen.  

Die Richtline (EU) 2020/2184 wurde durch die Zweite Verordnung zur Novel-
lierung der Trinkwasserverordnung vom 20. Juni 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 159) 
in nationales Recht umgesetzt. Durch Artikel 1 und 5 der Verordnung wurde 
die bis dahin geltende Trinkwasserverordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 10. März 2016 (BGBl. I S. 459) durch eine neugefasste Trinkwas-
serverordnung abgelöst. Die Ablösung der Trinkwasserverordnung 2016 durch 
die Trinkwasserverordnung 2023 soll in den Verweisungen in der Anlage 1 
Nummer 1 und Nummer 6 Buchstabe b der Fruchtsaft- und Erfrischungsge-
tränkeverordnung auf die Trinkwasserverordnung transparent nachvollzogen 
werden. 


